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und VERLAG C.H.BECK.

Wir bitten unsere Leser um Beachtung.



MITTEILUNGEN

Vorstände der Notarkammern

Die nachstehende Notarkammer hat in ihrer Kammerversammlung ihren
Präsidenten und Vizepräsidenten wie folgt wiedergewählt.

Notarkammer Pfalz

Kammerversammlung: 9. 11. 2013
Präsident: Notar JR Dr. Gerald Wolf, Germersheim
Vizepräsident: Notar JR Dr. Benno Sefrin, Haßloch
Ehrenpräsidenten: Notar a.D. JR Dr. Dieter Wischermann, Kaiserslau-

tern
Notar JR Klaus-Peter Seiberth, Frankenthal

Notar Justizrat Klaus-Peter Seiberth 70 Jahre alt

Der Ehrenpräsident der Notarkammer Pfalz, Notar Justizrat Klaus-Peter
Seiberth, Frankenthal, vollendet am 31. 12. 2013 sein 70. Lebensjahr. Der
Jubilar ist seit vielen Jahren in der Standesarbeit tätig. Im Oktober 1985
wurde Notar Klaus-Peter Seiberth als Mitglied in den Vorstand, im März
1991 zum Vizepräsidenten und am 27. 10. 2001 zum Präsidenten der
Notarkammer Pfalz gewählt. Nach seinem Ausscheiden aus dem Präsiden-
tenamt am 19. 11. 2009 wählte ihn die Notarkammer Pfalz zu ihrem Ehren-
präsidenten. Darüber hinaus war der Jubilar von 1985 bis 2001 Obmann der
Bezirksgruppe Frankenthal im Bayerischen Notarverein und von 1991 bis
2006 Mitglied des Verwaltungsrates bei der Notarkasse A.d.ö.R. Im März
2000 wurde Notar Klaus-Peter Seiberth in Anerkennung seiner besonderen
Verdienste um die Rechtspflege der Titel Justizrat verliehen.

Herausgeber und Schriftleiter gratulieren Notar Justizrat Klaus-Peter
Seiberth sehr herzlich zu seinem Geburtstag und wünschen ihm für die
Zukunft alles Gute.
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Herausgegeben im Auftrag der Bundesnotarkammer von

RA und Notar Manfred Blank, Lüneburg,

Notar a. D. Prof. Dr. Günter Brambring, Köln,

Notar a. D. Prof. Dr. Rainer Kanzleiter, Ulm
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Veranstaltungen des Fachinstituts für Notare

1. Aktuelle Probleme der notariellen Vertragsgestaltung im Immobilien-
recht 2013/2014

Zeit/Ort: 7. 2. 2014, Kiel, Atlantic Hotel Kiel
8. 2. 2014, Berlin, Pullman Berlin Schweizerhof

14. 2. 2014, Heusenstamm, DAI-Ausbildungscenter Rhein/Main
15. 2. 2014, Köln, Hilton Cologne
15. 3. 2014, Oldenburg, Weser-Ems-Halle

Leitung: Notar Dr. Norbert Frenz, Kempen
Referenten: Notar a.D. Sebastian Herrler, Geschäftsführer des DNotI, Würzburg,

Notar Christian Hertel, Weilheim, Notar Dr. Christian Kesseler, Düren
Kostenbeitrag: 310,– � / ermäßigt 240,– �

2. Aktuelles Gesellschaftsrecht für Notare

Zeit/Ort: 7. 3. 2014, Kassel, Mercure Hotel Kassel
Referent: Notar Dr. Simon Weiler, München
Kostenbeitrag: 310,– � / ermäßigt 240,– �

(Mitglieder der Notarkammer Kassel werden gebeten, sich direkt dort
anzumelden)

Eine Veranstaltung kann aus wichtigem Grund, z. B. bei zu geringer Teilnehmerzahl,
bei Ausfall bzw. Erkrankung eines Referenten, Hotelschließung oder höherer Gewalt
abgesagt werden. Im Fall einer zu geringen Teilnehmerzahl erfolgt die Absage nicht später
als zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung. In allen anderen Fällen einer Absage aus
wichtigem Grund sowie in Fällen notwendiger Änderungen des Programms, insbesondere
eines Dozentenwechsels, wird das DAI die Teilnehmer so rechtzeitig wie möglich infor-
mieren. Muss ausnahmsweise eine Veranstaltung abgesagt oder verschoben werden, wird
die bezahlte Teilnehmergebühr umgehend erstattet. Weitergehende Ansprüche sind aus-
geschlossen, außer in Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens der gesetzli-
chen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen des DAI.

Anfragen und Anmeldungen sind zu richten an das Deutsche Anwaltsinstitut e. V.
– Fachinstitut für Notare –, Universitätsstr. 140, 44799 Bochum, Telefon 0234/9706418,
Telefax 0234/703507, E-Mail: notare@anwaltsinstitut.de, Internet: www.anwaltsinstitut.
de, Bankverbindung: National-Bank AG (BLZ 360 200 30), Konto-Nr. 6471110.

Verbraucherpreisindex für Deutschland im Oktober 2013

Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes ist der Verbraucherpreis-
index für Deutschland auf Basis 2010 = 100 im Oktober 2013 gegenüber
Oktober 2012 um 1,2 % (105,9) gestiegen. Im Vergleich zum September
2013 verringerte sich der Index um 0,2 %.

Das Statistische Bundesamt ist im Internet unter www.destatis.de vertre-
ten (Service-Nr. 0611/75-4777, E-Mail: www.destatis.de/kontakt).
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